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Vorwort zur 18. Auflage

Wegen der wesentlichen zum 1. Januar 2018 in Kraft tretenden Änderungen des Bundesrechts weicht
die 18. Auflage des Erfurter Kommentars von der bisherigen Übung ab, den Rechtsstand des 1. Sep-
tember des jeweiligen Jahres zu erläutern. Vielmehr legt diese Auflage ausgehend von den bis zum
31. August 2017 im Bundesgesetzblatt verkündeten Gesetzen den Rechtsstand 1. Januar 2018 zugrun-
de. Damit soll auch dieses Jahr allen Nutzern eine möglichst aktuelle Arbeitsgrundlage geboten
werden. Wegen der zum Jahresende 2017 außer Kraft tretenden Normen darf auf die 17. Auflage des
Kommentars verwiesen werden.

Wie zum Ablauf der Legislaturperiode zu erwarten war, mussten für diese Neuauflage ungewöhnlich
viele Änderungen des Bundesrechts berücksichtigt werden. Hierbei sind vorrangig das Gesetz zur
Förderung der Entgelttransparenz zwischen Frauen und Männdern (Entgelttransparenzgesetz – Gesetz
Nr. 290), das neue Mutterschutzgesetz, das durch das Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbst-
bestimmung von Menschen mit Behinderungen novellierte SGB IX, das Gesetz zur Sicherung der
Sozialkassenverfahren im Baugewerbe, das Gesetz zur Verbesserung der Rechtssicherheit bei Anfech-
tungen nach der Insolvenzordnung, die grundlegende Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgeset-
zes sowie das Gesetz zur Flexibilisierung des Übergangs vom Erwerbsleben in den Ruhestand und zur
Stärkung von Prävention und Rehabilitation im Erwerbsleben (Flexirentengesetz) zu nennen. Besonde-
re Bedeutung hat dabei die Einfügung des „neuen“ § 611a BGB erlangt, die zu erheblichen Ver-
schiebung in den Erläuterungen zum BGB geführt hat. Auf die nationale Umsetzung der Datenschutz-
Grundverordnung wird bereits hingewiesen.

Wie in den Vorjahren hat die Rechtsprechung in den vergangenen zwölf Monaten viele Entscheidun-
gen gefällt, die für die Kommentierung auszuwerten waren. Insofern soll allein das Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts zum Tarifeinheitsgesetz vom 11. Juli 2017 (NZA 2017, 915) hervorgehoben wer-
den, das in vielen Bereichen des Arbeitsrechts Bedeutung erlangen wird.

Herausgeber und Autoren freuen sich auch weiterhin über Anregungen und Kritik.

Im Oktober 2017 Die Herausgeber



Vorwort der 1. Auflage

Das Arbeitsrecht kann sich nicht auf eine Kodifikation stützen. Selbst ein Arbeitsvertragsgesetz fehlt
ihm. Es findet seine gesetzlichen Grundlagen im allgemeinen Zivilrecht und in zahlreichen Spezialge-
setzen sowie in dem von der Wissenschaft begleiteten Richterrecht. Ziel des Erfurter Kommentars ist
es, dem Praktiker des Arbeitslebens in dieser unübersichtlichen Rechtslage zu helfen. Er soll dem Leser
einen klar gegliederten und unkomplizierten Überblick über das gesamte Rechtsgebiet verschaffen.
Dieser Kommentar ist das Ergebnis der Zusammenarbeit von Richtern, überwiegend des BAG, Hoch-
schullehrern und Anwaltschaft. Mit der Titelgebung des Werkes „Erfurter Kommentar zum Arbeits-
recht“ soll der Ausrichtung der Kommentierung an der höchstrichterlichen Rechtsprechung sowie dem
neuen Standort des Bundesarbeitsgerichts in Erfurt Rechnung getragen werden.

Der Kommentar wendet sich an alle, die sich schnell und zuverlässig über die arbeitsrechtliche Lage
informieren und rechtlich fundierte Entscheidungen treffen müssen. Das sind zunächst Richter,
Rechtsanwälte und Verbandsvertreter, aber auch Wissenschaftler und Politiker, vor allem aber die
Normunterworfenen, die sich im Gestrüpp der Regelungen zurechtfinden müssen.

Der Erfurter Kommentar enthält nahezu alle arbeitsrechtlichen Gesetze und erläutert sie. Nach den
für das Arbeitsrecht bedeutsamen Grundrechten werden die einzelnen Gesetze alphabetisch abge-
druckt, um ein leichtes Auffinden zu gewährleisten. Die Numerierung der Gesetze läßt Raum, in
späteren Auflagen weitere Arbeitsschutzgesetze in den Kommentar aufzunehmen, ohne daß sich die
Gliederung ändert.

Die Kommentierung weist den Stand vom Sommer 1998 aus. Bereits voraussehbare Änderungen
sind jedoch berücksichtigt. Dies gilt insbesondere für die am 1. Januar 1999 in Kraft tretenden Gesetze.
Die Erläuterungen sind möglichst kurz gefaßt und auf die Bedürfnisse der Praxis zugeschnitten.
Gleichwohl ist auf wissenschaftliche Gründlichkeit Bedacht genommen. Streitfragen werden klar
angesprochen und mit Entscheidungshilfen verbunden. In manchen Fragen werden auch neue Wege
beschritten.

Im Arbeitsrecht gewinnen sozialversicherungsrechtliche Regelungen immer größere Bedeutung. Die
Verfasser haben auf die Verzahnung mit dem Sozialversicherungsrecht geachtet; insbesondere das
Arbeitsförderungsrecht des SGB III und das Unfallversicherungsrecht sind berücksichtigt.

Herausgeber, Redaktoren und Verfasser hoffen, mit dem Erfurter Kommentar den Benutzern eine
ebenso handliche wie zuverlässige Hilfe für die tägliche Arbeit zu bieten. Für alle Anregungen und
Verbesserungsvorschläge sind sie stets dankbar.

Kassel/Köln/Schauenburg, im August 1998 Die Herausgeber
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